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Art. 26	 Persönliche Arbeitsbemühungen der versicherten 
Person
(Art. 40 und 43 ATSG, 17 Abs. 1 und 30 Abs. 1 Bst. c AVIG)

1 Die versicherte Person muss sich gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel 
in Form einer ordentlichen Bewerbung.
2 Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode 
spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen 
Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht 
mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen ent­
schuldbaren Grund geltend macht.
3 Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der ver­
sicherten Person monatlich.

Art. 27	 Kontrollfreie Tage
(Art. 17 Abs. 2 AVIG)

1 Nach je 60 Tagen kontrollierter Arbeitslosigkeit innerhalb der Rahmen­
frist hat der Versicherte Anspruch auf fünf aufeinander folgende kontroll­
freie Tage, die er frei wählen kann. Während der kontrollfreien Tage muss er 
nicht vermittlungsfähig sein, jedoch die übrigen Anspruchsvoraussetzungen 
(Art. 8 AVIG) erfüllen.
2 Als Tage kontrollierter Arbeitslosigkeit zählen Tage, an denen der Ver­
sicherte die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt. 
3 Der Versicherte hat den Bezug seiner kontrollfreien Tage spätestens 14 
Tage im Voraus der zuständigen Amtsstelle zu melden. Ohne entschuldbaren 
Grund gelten die kontrollfreien Tage auch bei Nichtantritt als bezogen. Die 
kontrollfreien Tage können nur wochenweise bezogen werden.
4 Der Versicherte, der während eines Zwischenverdienstes ihm nach Ar­
beitsvertrag zustehende Ferien bezieht, hat auch für diese Zeit Anspruch 
auf Zahlungen nach Artikel 41a. Die während des Zwischenverdienstes 
bezogenen Ferientage werden von den bis zum Ferienbeginn erworbenen 
kontrollfreien Tagen abgezogen.
5 Nimmt der Versicherte an einer arbeitsmarktlichen Massnahme teil, so 
kann er während dieser Zeit höchstens so viele kontrollfreie Tage beziehen, 
wie sich auf Grund der Gesamtdauer dieser Massnahme ergeben. Kontroll­
freie Tage können nur in Absprache mit dem Programmverantwortlichen 
bezogen werden.


